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54.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  22/2001

Nach Einschätzung der sechs führenden deutschen Wirt-
schaftsforschungsinstitute befindet sich die deutsche Wirt-
schaft im Herbst 2001 »am Rande einer Rezession« (Ar-
beitsgemeinschaft wirtschaftswissenschaftlicher For-
schungsinstitute 2001, S. 30), das gerade veröffentlichte
Gutachten des Sachverständigenrats spricht sogar von ei-
ner »leichten Rezession im zweiten Halbjahr dieses Jahres«
(Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung 2001, Ziffer 17). In diesem Zu-
sammenhang wurde der Regierung im Herbstgutachten
empfohlen, die nächste Stufe der Steuerreform um ein Jahr
auf 2002 vorzuziehen (Arbeitsgemeinschaft wirtschaftswis-
senschaftlicher Forschungsinstitute 2001, S. 36), wofür die
Institute angesichts einer Defizitquote, die sie auf 2% des
nominalen Bruttoinlandsprodukts veranschlagten, auch
Spielraum sahen. In der Öffentlichkeit wird aber auch im-
mer häufiger die Forderung nach staatlichen Konjunktur-
programmen laut (vgl. z.B.: Deutscher Gewerkschaftsbund
2001; ifo Institut 2001; Sinn 2001) und dabei auf das key-
nesianisch ausgerichtete »Gesetz zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der Wirtschaft« aus dem Jahr 1967
hingewiesen.

Zur Nachfragebelebung könnten die Regierungen des Bun-
des und der Länder von den im Gesetz vorgesehenen dis-
kretionären Maßnahmen Gebrauch machen.1 Dazu gehört
die Gewährung einer Investitionsprämie in Höhe von 7,5%
für private Investoren und Gemeinden genauso wie die Ab-
senkung der Einkommensteuer um bis zu 10%. Die Maß-
nahmen können von der Regierung durch einfache Rechts-
verordnung sofort erlassen werden, denn sie sind für den
Notfall konzipiert und sollen ein rasches Handeln ermög-
lichen. 

Konzentriert man sich auf die Investitionsprämie von 7,5%
für private Investoren, so würden die Aufwendungen für die
Investitionsprämie im Jahr 2002 bei knapp 44 Mrd. DM lie-
gen.2 Das sind rund 1,1% des nominalen Bruttoinlands-

produkts, womit die Defizitquote entsprechend stiege. Nimmt
man als Grundlage für die folgenden Berechnungen ein Wirt-
schaftswachstum im Jahr 2002 in Höhe von 1,3% – wie von
den Forschungsinstituten prognostiziert – und die darauf ba-
sierenden Einnahmen und Ausgaben des Staates (korri-
giert um die Ergebnisse der jüngsten Schätzung des Ar-
beitskreises Steuerschätzung3), so liegt das staatliche Bud-
getdefizit bereits bei etwa 2,3% des nominalen Bruttoin-
landsprodukts (vgl. Tabelle). Durch diese Investitionsprämie
würde ein Wert von 3,4% erreicht. Damit wäre das Defizit-
kriterium nach Maastricht, das als Obergrenze 3% nennt,
verletzt. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Über-
schreitung des Höchstwertes (das Land befindet sich in ei-
ner schweren Rezession) liegen aber – der Prognose zufol-
ge – nicht vor.

Allerdings sollten im Rahmen dieser Förderung der privaten
Investitionen nicht intramarginale private Investitionen mit
gefördert werden, sondern nur auf die marginalen Investi-
tionen abgestellt werden.4 Damit würden insbesondere jun-
ge Unternehmen und dynamische Unternehmen gefördert,
was einen positiven Einfluss auf den Strukturwandel der Wirt-
schaft hat. Um diesen Effekt zu erreichen, sollten deshalb
die Investitionen der Unternehmen um die Abschreibungen
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Schätzungen für das Budgetdefizit des Staatesa) 
im Jahr 2002

in % des nominalen
Bruttoinlandsprodukts

Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2001 2,0
korrigiert um Ergebnisse des Arbeitskreises 
Steuerschätzung (Basiswert) 2,3
einschließlich:
Vorziehen der 2. Stufe der Steuerreform 
2000 von 2003 auf 2002 2,6
oder: Investitionsprämie auf Brutto- 
investitionen der Unternehmen 3,4
oder: Investitionsprämie auf Netto- 
investitionen der Unternehmen und der 
Gemeinden 2,6

nachrichtlich:
Stabilitätsprogramm der Bundesregierung 
(Oktober 2000) 1,0

a) Einschließlich Sozialversicherung; in der Abgrenzung der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft wirtschaftswissenschaftlicher Forschungs-
institute, Bundesministerium der Finanzen, Berechnungen des ifo
Instuts.

1 Allerdings fordert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung, diskretionäre Eingriffe an feste und über-
prüfbare Kriterien zu knüpfen, und er schlägt vor, eine außergewöhnliche
Situation dann zu konstatieren, »wenn das reale Bruttoinlandsprodukt in
einem Quartal um 0,75% gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen ist
und auch das folgende Quartal einen Rückgang in dieser Größenordnung
erwarten lässt«. ... »Gegenwärtig sehen wir keinen Anlass für solche Maß-
nahmen. Die wirtschaftliche Lage ist sicherlich nicht zufrieden stellend; aber
eine außergewöhnliche Situation, die diskretionäre Eingriffe rechtfertigen
würde, liegt nach unserer Einschätzung derzeit nicht vor. Deshalb ist die
Regierung gut beraten, bis auf weiteres nur die automatischen Stabilisa-
toren wirken zu lassen« (vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2001, Ziffer 394).

2 Zugrunde gelegt werden die Investitionsschätzungen der Gemeinschafts-
diagnose. Unter der Annahme, dass sämtliche Ausrüstungsinvestitionen
der Unternehmen, die Investitionen in Software und die Bauinvestitionen
ohne die in vom Eigentümer selbst genutzte Wohnbauten gefördert wer-
den, werden Investitionen in Höhe von knapp 585 Mrd. DM begünstigt.
Für durch diese Maßnahme angeregte zusätzliche Investitionen wäre ent-
sprechend mehr zu zahlen, andererseits gäbe es zusätzliche Steuer- und
Sozialversicherungseinnahmen durch das höhere Wachstum.

3 Aus heutiger Sicht gibt es weiteren Bedarf zur Korrektur der Schätzung
der Gemeinschaftsdiagnose bei den Zinsaufwendungen (nach der Zins-
senkung durch die EZB am 8. November 2001), was geringere Ausgaben
zur Folge hat, und bei den Personalkosten (nach dem Ergebnis der Tarif-
verhandlungen über die Zusatzversorgung), was zu höheren Ausgaben
führt. Per saldo dürften sich hierdurch nur geringfügige Änderungen erge-
ben.

4 Einen ähnlichen Ansatz sah die Bundesregierung vor 20 Jahren für die In-
vestitionen des Jahres 1982 vor (vgl. Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2001, Ziffer 394).
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bereinigt werden. Damit wären lediglich die Nettoinvestitio-
nen eines Unternehmens die Bemessungsgrundlage für die
Investitionsprämie. Unter Berücksichtigung dieses Ansatzes
käme für die Investitionsprämie in 2002 ein Betrag von et-
wa 10,5 Mrd. DM zustande.5 Dies wären rund 0,25% des
Bruttoinlandsprodukts. Würde man bei der Investitionsprämie
zusätzlich die kommunalen (Netto-)Investitionen berück-
sichtigen, so würde die Defizitquote nochmals um 0,02 Pro-
zentpunkte ansteigen. Damit läge die Defizitquote mit knapp
2,6% noch innerhalb des Maastrichtkriteriums. Allerdings
sollte auch ein gewisser »Sicherheitsabstand« zur Ober-
grenze eingehalten werden für den Fall, dass das Wirt-
schaftswachstum geringer ist als prognostiziert oder neu-
erliche Korrekturen bei den Schätzungen der Einnahmen
und/oder Ausgaben notwendig werden sollten.
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5 Angesetzt werden hier die Abschreibungen in der Abgrenzung der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die die Wertminderung des Anlage-
vermögens durch Verschleiß und wirtschaftliches Veralten berücksichtigen.
Diese Abschreibungen unterscheiden sich von den Angaben in den Steu-
erbilanzen u.a. hinsichtlich der Bewertung, der Berechnungsmethode und
der zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Diese Unterschiede wirken sich
teils erhöhend, teils vermindernd aus.


